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RS OGH 1986/10/22 3Ob68/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1986

Norm

EO §7 Ab

EO §9 A

EO §36 D

Rechtssatz

Unterlaufen bei der Exekutionsbewilligung sonstige Verstöße nach §§ 7, 9 EO, wird also wie im vorliegenden Fall die

Exekution ohne angenommene Rechtsfolge und ohne zusätzlich als erwiesen angenommene Tatsachen zugunsten

einer anderen Person als der im Exekutionstitel als berechtigt bezeichneten Person bewilligt, dann kann nicht Klage

nach § 36 EO erhoben werden. Ein solcher Mangel kann vielmehr nur durch Rekurs bekämpft werden und wird im

Falle der Unterlassung eines Rekurses durch die eingetretene Rechtskraft geheilt.
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